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Aufschneider

„Anwälte dürfen nicht wer-
ben“. Lange Zeit hat die deut-
sche Justiz streng darüber ge-
wacht, dass Anwälte nur in-
formieren und dies möglichst
auch nur, wenn sie ohnehin
Stellen ausschreiben oder Ur-
laub ankündigen. So, wie es
heute noch für Ärzte gilt.
Diem & Partner hat bereits
vor mehreren Jahren gericht-
lich durchgesetzt, dass Mailing-
aktionen zulässig sind, solan-
ge sachlich informiert wird.
Inzwischen ist zwar nicht die
groß gedruckte Werbung auf
Taxis und Litfasssäulen, aber
immerhin die werbende An-
zeige in Presseorganen oder
im Golfclub erlaubt. Europa
macht also auch vor den frei-
en Berufen nicht halt. Den-
noch: Vollständige Werbefrei-
heit und der Entfall jeglicher
Bindung hat keinerlei Vorteil
und nur Nachteile. Auf der
Strecke bleiben die Glaub-
würdigkeit und die Zuverläs-
sigkeit der Rechtspflege. Und
das Interesse des Mandan-
ten. Diem & Partner ist der
Meinung, dass die beste Wer-
bung immer noch die Qualität
der Dienstleistung und das
gute Verhältnis zum Mandan-
ten ist und bleibt.

Societas Europaea
VORWORT

Auf der Grundlage der EU-Ver-
ordnung über das Statut der
„Societas Europaea“ (SE) und
der ergänzenden Richtlinie
über die Beteiligung der Arbeit-
nehmer ist am 29.12.2004 das
Gesetz zur Einführung der Eu-
ropäischen Gesellschaft
(SEEG) in Kraft getreten. Damit
steht erstmals eine einheitli-
che „europäische“ Kapitalge-
sellschaft zur Verfügung. Für
den Mittelstand ist sie aller-
dings nur dann attraktiv, wenn
die Gründer tatsächlich grenz-
überschreitende Aktivitäten
entfalten wollen und bereit
sind, das Mindestkapital von
Euro 120.000 aufzubringen.
Ferner müssen die Gründer
bereits über eine europaweite
Struktur verfügen oder sie mit

der SE, bei der es sich um eine
Variante der Aktiengesell-
schaft handelt, errichten wol-
len. So eignet sie sich am bes-
ten für eine Holding mit Sitzen
in verschiedenen EU-Staaten
und nationalen Tochtergesell-
schaften. Eine SE kann durch
Umwandlung, Verschmelzung
oder durch Gründung einer
Holding- oder Tochtergesell-
schaft gegründet werden. 

Zwar hat der Europäische
Gerichtshof auch nationalen
Formen der Kapitalgesellschaf-
ten im Zuge der Niederlas-
sungsfreiheit inzwischen eine
größere Flexibilität bei der
Sitzverlegung innerhalb der EU
zugestanden. Bei der SE be-
steht jedoch insoweit Rechts-
sicherheit. Die Organisations-

struktur kann frei nach zwei
Modellen gewählt werden,
nämlich mit dem Duo Vorstand
und Aufsichtsrat oder einem
starken Verwaltungsrat an der
Spitze. Für das deutsche Recht
neu ist das besondere Mitbe-
stimmungsmodell mit einer
kräftigen Arbeitnehmervertre-
tung in einem besonderen Ver-
handlungsgremium, das alle
beteiligten Gesellschaften ver-
tritt. Auch die anteilige Vertre-
tung aus verschiedenen Mit-
gliedstaaten ist vorgesehen.

Insgesamt ist die SE ein in-
teressantes Modell, das in der
anwaltlichen Beratungspraxis
wie auch in der Wirtschaft
noch einige Bewährungspro-
ben zu bestehen haben wird.

GESELLSCHAFTSRECHT

Nachwuchsförderung 
Gut ausgebildete Anwälte gibt
es nicht wie Sand am Meer. Im-
mer wieder steht man bei einer
Bewerbung auf eine freie Stelle
vor dem Problem der richtigen
Bewertung der Leistungen in
der Ausbildungsphase und der
Prognose für die erste Phase im
aktiven Anwaltsberuf. Überra-
schungen und Enttäuschungen
sind nicht zu vermeiden. Aus
diesem Grund hat Diem & Part-
ner vor nicht allzu langer Zeit
begonnen, sich an Kontaktbör-
sen mit Studenten und Referen-
daren zu beteiligen. Der gleiche
Grund hat Diem & Partner dazu
bewegt, sich in der Referendar-

ausbildung zu engagieren. An-
wältinnen und Anwälte von
Diem & Partner sind nicht nur
als Ausbilder tätig, sondern
zeichnen auch als Autoren von
wichtigem Lehrmaterial. Diem &
Partner ist stolz darauf, dass ei-
ne Gruppe von Nachwuchsjuris-
ten an der Tübinger juristischen
Fakultät sich an einem bundes-
weiten Moot-Court-Wettbewerb
beteiligt und durch einen Sieg
den Anspruch auf Teilnahme am
internationalen Wettbewerb in
Washington erworben hat, da-
runter auch ein Referendar bei
Diem & Partner. Die Kanzlei hat
sich entschlossen, der Gruppe,

die ihre Reisekosten selbst tra-
gen muss, mit einer Spende un-
ter die Arme zu greifen.

Schließlich erweitern auch
immer wieder ausländische
Praktikanten – bisher aus Po-
len, der Tschechei, Slowakei,
Rumänien, Frankreich und der
Türkei – bei Diem & Partner ih-
ren juristischen Horizont. Diese
Form von Nachwuchsförderung
hat sich schon mehrfach ausge-
zahlt – durch die Loyalität der
jungen Kollegen in der Ferne
und die Zufriedenheit von Man-
danten, denen in ihren grenz-
überschreitenden Angelegen-
heiten geholfen werden konnte.

Diem & Partner
Rechtsanwälte GbR
Hölderlinplatz 5
D-70193 Stuttgart

fon 0049-711-228545-0
fax 0049-711-2265570

eMail: ra@diempartner.de
www.diempartner.de

AUS DER KANZLEI DIEM & PARTNER

Kanzleiadresse



dass das
Dokument
authentisch ist,
also tatsächlich von
seinem Verfasser stammt und
auch nicht verändert worden
ist. Deshalb sieht das Justiz-
kommunikationsgesetz vor,
dass elektronisch abgefasste
Urteile mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur zu
versehen sind. So genannte
bestimmende Schriftsätze,
wie z.B. Klageschriften, müs-
sen grundsätzlich ebenfalls
qualifiziert elektronisch sig-
niert sein. Weiter enthält das
Gesetz Regelungen über die
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Schneller als erwartet hat der
Bundestag das Justizkommu-
nikationsgesetz verabschie-
det. Es trat am 1. April 2005
in Kraft. Damit ist ein umfas-
sender elektronischer Rechts-
verkehr mit den Gerichten und
die Führung von elektroni-
schen Gerichtsakten möglich.
Bundesjustizministerin Brigit-
te Zypries verspricht sich da-
von , dass gerichtsinterne 
Arbeitsabläufe effizienter ge-
staltet werden und elektro-
nisch übersandte Dokumente
schneller beim Empfänger
sind als Briefe und Faxe. 

Zukünftig soll ein Anwalt
seine Klageschrift elektro-
nisch mit einer Signaturkarte
und persönlichen Geheimzah-
len unterzeichnen. Diese Kar-
te ist so beschaffen, dass mit
ihr der Text ein einzigartiges
Siegel erhält. Dadurch ist si-
chergestellt, dass geprüft wer-
den kann, dass das Dokument

ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR

auch tatsächlich von dem Sig-
nierenden stammt. Danach
kann der Text und die Signa-
tur verschlüsselt an das Ge-
richt verschickt werden. Der
Text kann dann nur von dem
vom Absender bestimmten
Empfänger gelesen und bear-
beitet werden. Das Gerichts-
system erzeugt dann sofort
eine Eingangsbestätigung, die
per E-Mail an den Absender
versandt wird. Damit kann
kontrolliert werden, dass der
Schriftsatz tatsächlich bei Ge-
richt fristgerecht eingegangen
ist. 

Im Prinzip wurden die alten
Verfahrensgänge, die immer
papierbasiert waren, in die
elektronische Welt übersetzt.
Deshalb muss das alte Pro-
zessrecht so umgestaltet wer-
den, dass es für die neuen
Techniken geöffnet wird. Auch
bei elektronischen Dokumen-
ten muss sichergestellt sein,

Wohnungsdurchsuchung und Beschlagnahme des Handys 
Die Polizei ermittelte in einer Deliktsserie. Beamte durchsuchten eine
Wohnung und beschlagnahmten ein Mobiltelefon, um eventuell geführte
Gespräche in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufsuchen
des Täters zu ermitteln. Nach Auswertung der in dem Mobiltelefon und
der SIM-Karte gespeicherten Daten gab die Polizei das Gerät zurück.
Der Tatverdacht bestätigte sich nicht. Das Bundesverfassungsgericht
sah in dieser Handlung eine Verletzung der Grundrechte aus Art. 13
Abs. 1 und 2 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) und seinem Grund-
recht aus Art. 19 Abs. 4 GG (Gewährung effektiven Rechtsschutzes). „Es
bestehen keine Anhaltspunkte, dass die für eine Wohnungsdurchsu-
chung grundsätzlich erforderliche Anordnung durch einen Richter we-
gen Gefahr im Verzug entbehrlich gewesen sein könnte,“ so das BVerfG.
In der Dokumentation der Polizeibeamten, die nicht einmal den Versuch
unternommen hätten, einen richterlichen Beschluss zu erwirken, fänden
sich keine Erwägungen zur besonderen Dringlichkeit der Durchsuchung.

Prospekthaftungsansprüche nach § 20 des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften 
Die Kläger erwarben in der Zeit von April bis September 2000 Anteile
an einem Fonds, den eine Kapitalanlagegesellschaft im Dezember
1999 aufgelegt hatte. Es trat ein starker Kursverfall der Anteilscheine
ein. Die Kläger sahen einen Verstoß der Beklagten in dem von ihr ge-
mäß § 19 KAGG herausgegebenen Verkaufsprospekt. Dieser sei un-
richtig und unvollständig, weil er nicht auf den beabsichtigten Investiti-
onsschwerpunkt im „Neuen Markt“ hingewiesen habe. Die Kläger be-

gehrten Erstattung der für den Erwerb der Anteilscheine gezahlten Be-
träge. Der BGH sah in der Beschreibung der Anlageziele und der Anla-
gepolitik in dem Prospekt keinen Anlass für eine Beanstandung. Er ver-
mittele den Gesamteindruck, dass es sich bei dem Fonds um eine sehr
riskante Anlage handele, die erheblicher Spekulation unterliege. Er ent-
halte eine Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik, die ei-
ner wesentlichen Investition in den „Neuen Markt“ entspreche. Der
durchschnittliche Anleger könne dem Prospekt entnehmen, dass für
die Anlage des Sondervermögens die Innovationsfähigkeit sowie die
Wachstums- und Zukunftschancen einzelner Unternehmen und Bran-
chen von erheblicher Bedeutung seien. Die Bezeichnung „Neuer
Markt“ habe in den Prospekt nicht ausdrücklich aufgenommen werden
müssen, da nicht feststellbar sei, dass die Beklagte ihre Anlagepolitik
auf Dauer auf den „Neuen Markt“ habe konzentrieren wollen. 

Pflichtmülltonne für Gewerbebetriebe 
Eine Industrie- und Handelskammer und drei Gewerbebetriebe, die
bislang nicht an die örtliche Abfallentsorgung angeschlossen waren,
hatten sich gegen Bescheide des Landratsamtes gewandt, mit denen
sie unter anderem dazu verpflichtet worden waren, einen Abfallbehäl-
ter des Landkreises für die auf ihren Betriebsgrundstücken anfallen-
den gewerblichen Siedlungsabfälle zu benutzen. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig entschied, dass die Regelung, nach der Erzeu-
ger und Besitzer gewerblicher Siedlungsabfälle mindestens eine Müll-
tonne des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nutzen müssen
(sog. Pflichtmülltonne), mit höherrangigem Recht vereinbar ist.

elektronische Akteneinsicht,
über den Beweiswert elektro-
nischer Dokumente und über
den Medientransfer, also über
die Umwandlung von Papier-
dokumenten in elektronische
Dokumente. Das Gesetz ist
Teil der Initiative BundOnli-
ne2005, in der sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt
hat, bis 2005 alle internetfähi-
gen Dienstleistungen online
bereit zu stellen. 

Kurz & Bündig

Bits und Bytes ersetzen Tinte 
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Steuerfreiheit 
für Abfindung

Die Steuerfreiheit einer Abfin-
dung bei der Beendigung eines
Dienstverhältnisses ist nicht
davon abhängig, ob dem Ar-
beitnehmer eine weitere Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeit-
geber zuzumuten ist. Nach § 3
Nr. 9 EStG 1995 sind Abfindun-
gen wegen einer vom Arbeitge-
ber veranlassten oder gericht-
lich ausgesprochenen Auflö-
sung des Dienstverhältnisses,
höchstens jedoch 24 000 DM,
steuerfrei. Nach dem BFH ist
die Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses vom Arbeitgeber
veranlasst, wenn dieser die

Meta-Tags können
Markenrechte 
verletzen 

Die Benutzung einer frem-
den Marke bzw. einer ge-
schäftlichen Bezeichnung
als Meta-Tag im Quellcode
von Websites kann als eine
Rechtsverletzung angesehen
werden. Das Landgericht
München I sah in einem zu
entscheidenden Fall einen
Verstoß nach §§ 14 Abs. 2
Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG.
Ein Unternehmen hatte den
Begriff „Impuls“, der einem
Konkurrenten zuzuschreiben
ist, in den Meta-Tags seiner
Homepage verwendet. 

entscheidenden Ursachen für
die Auflösung gesetzt hat. Das
ist dann der Fall, wenn er die
Auflösung betrieben hat. Ob
das Arbeitsverhältnis dann
letztlich einvernehmlich aufge-
löst wird, ist unerheblich. Die
Frage der Zumutbarkeit sei bei
Abfindungen, die seit 1975
ausgezahlt worden sind, nicht
mehr entscheidungserheblich.
Mit der Neufassung zum Veran-
lagungszeitraum im Jahr 1995
wurde die Steuerfreiheit von
Abfindungen auf eine neue
Rechtsgrundlage gestellt und
ein neuer Abfindungsbegriff
eingeführt, der unabhängig von
einer arbeitsrechtlichen Beur-
teilung auszulegen sei. 

Frischer Wind
weht weiter
Die neue Geschäftsführung
hat mit viel Elan und weite-
rem Schwung die Konzentra-
tion auf die grundsätzliche
Ausrichtung und Kernkom-
petenz der Advoselect um-
gesetzt.

Um Mitglied werden zu
können, muss eine Kanzlei
unseren strengen Qualitäts-
richtlinien entsprechen. Die
Advoselect-Anwälte unter-
scheiden sich von anderen
Anwälten durch eine TOP-
Kompetenz in ihren Fachbe-
reichen, deren Aufrechter-
haltung durch die regelmäßi-
ge Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen
bestätigt werden muss. Die-
se Seminare und Workshops
organisieren wir nach unse-
ren eigenen strengen Vorga-
ben und vertrauen dabei
ausschließlich auf renom-
mierte Referenten, die in
Forschung und Lehre oder
an den höchsten deutschen
Gerichten tätig sind. 

Die Mandanten der Ad-
voselect-Anwälte erhalten
nicht nur eine einwandfreie
rechtliche Beratung und Ver-
tretung, sondern sollen sich
auch bestmöglich betreut
fühlen. Darüber hinaus ist
die Entscheidung zu weite-
rem Wachstum der Advose-
lect gefallen: Wir werden ei-
ner begrenzten Anzahl wei-
terer Kanzleien in ausge-
suchten Gebieten die
Möglichkeit eröffnen, Mit-
glied in unserem Netzwerk
zu werden. Sofern wir davon
überzeugt sind, dass diese
Kanzleien unseren Qualitäts-
anspruch erfüllen und über
die gleiche Innovationskraft
wie die übrigen Kanzleien
verfügen, werden wir sie ein-
laden, Mitglied in der Advo-
select zu werden.

Michael Germ

internSAS – vereinfachte französische Aktiengesellschaft

Die SAS (société par actions
simplifiée) ist eine vereinfach-
te Aktiengesellschaft, die seit
ihrer Einführung im Jahr 1994
zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen hat. Dies liegt daran,
dass das Gesetz nur minimal
festlegt, welche Bestimmun-
gen die Statuten enthalten
müssen. Dies gibt der SAS ei-
nen hohen Flexibilitätsgrad. Es
ist deshalb möglich, interes-
sante Bestimmungen in die
Satzung aufzunehmen.

In den Bereichen „Ge-
schäftsführung“ und „Kontrolle
der Geschäftsführung“ zeich-
net sich die SAS durch eine
große Organisationsfreiheit
und einen geringen Verwal-
tungsaufwand aus. Die Gesell-
schafter sind frei, sowohl ei-
nen einzigen Präsidenten als
auch ein Kollegialorgan mit ei-
nem Präsidenten oder sogar
einen Nicht-Gesellschafter als
Präsidenten vorzusehen sowie
deren Bestellung, Abberufung
und Amtsdauer frei zu gestal-
ten.

Zudem ist es möglich, Be-
stimmungen zur Organisation
der Gesellschafterrechte in die
Statuten aufzunehmen, die
sich bei der herkömmlichen SA
notwendigerweise in Aktionär-
bindungsverträgen finden. Es
kann in den Statuten vorgese-
hen werden, dass die Aktien
der Gesellschaft während ei-
ner bestimmten Dauer unver-
äußerlich sind oder dass jede
Veräußerung von Aktien, auch
zwischen Gesellschaftern, von
der vorherigen Genehmigung
durch die Gesellschaft ab-
hängt. Es besteht weiter die
Möglichkeit, den Ausschluss
eines Aktionärs vorzusehen,
z.B. in dem Fall einer (direkten
oder indirekten) Änderung der
eigenen Mehrheitsverhältnisse
bei einer juristischen Person,
die Aktionär ist. Die SAS hat
also eine Kontrollmöglichkeit,
wenn ein Gesellschafter unter
die Kontrolle eines neuen Ak-
tionärs gerät. Ein letztes Bei-
spiel der Flexibilität zeigt sich
in dem Bereich der Gesell-

schaftsbeschlüsse. Die Form
und die Voraussetzungen der
Beschlussfassung, die Art der
Einberufung, die Zuständig-
keitsbereiche der Gesellschaf-
terversammlung, die Regelung
der Stimmabgabe (Gesell-
schafterversammlung, indivi-
duelle Befragung, Zirkularbe-
schluss, Beschlussfassung per
Fax oder E-Mail etc.) und die
Regeln bzgl. Quorum und
Mehrheit können u.a. frei ge-
staltet werden. Es ist auch
durchaus möglich, dass jeder
Gesellschafter unabhängig von
der Zahl seiner Aktien eine
Stimme hat oder dass ein be-
stimmter Gesellschafter über
ein Vetorecht verfügt. 

Durch ihre weitgehende Ge-
staltungsfreiheit bietet die
SAS, auch für ausländische In-
vestoren eine interessante Ge-
sellschaftsform, insbesondere
für die Einrichtung einer Toch-
tergesellschaft.
Me Hubert Metzger, Avocat, ist
Partner der Kanzlei SIMONNET-
METZGER in Strasbourg.

GASTBEITRAG: HUBERT METZGER

STEUERRECHT WETTBEWERBSRECHT
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Regierung hebt Schwellenwert für Kreditvergabe

Die Bundesregierung hat das
Kreditwesengesetz seit April
geändert. Der so genannte
Schwellenwert für die Kredit-
vergabe wurde auf 750.000
Euro angehoben. Damit hat
die rot-grüne Bundesregie-
rung die Voraussetzungen für
die Vergabe größerer Kredite
gelockert. Nach den alten Re-
geln durfte ein Finanzinstitut
einen Kredit über 250.000
Euro nur dann gewähren,
wenn das Unternehmen sei-
nen Jahresabschluss offen
legt. § 18 des KWG wurde

jetzt entsprechend geändert:
Zehn Prozent des haftenden
Eigenkapitals gelten weiterhin
als weitere Obergrenze. Die
EU regelt die Offenlegung
nicht. Jeder Staat hat eigene
Vorgaben aufgestellt. Die Fol-
ge war, dass es in Grenzregio-
nen zu Wettbewerbsverzer-
rungen kam. Das galt vor al-
lem für österreichische Ban-
ken, die sich auf Grund des in
der Alpenrepublik geltenden
höheren Schwellenwerts in
Deutschland nach Kunden
umgeschaut hatten. Die Bun-

desbank und die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht unterstützten
die Neuregelung, weil da-
durch der Ermessensspiel-
raum der Institute erhöht wur-
de. Banken können aber auch
noch unterhalb der nunmehr
erhöhten Grenze von den Un-
ternehmen die Offenlegung
verlangen. Basel II verlangt
von den Banken, für interne
Ratings detaillierte Angaben
von den beantragenden Un-
ternehmen vor der Kreditver-
gabe zu erfragen. 

Das Bundesdatenschutzge-
setz schreibt den meisten
Unternehmen zwingend vor,
einen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen. Dieser Ver-
pflichtung liegt der Grundge-
danke der Selbstkontrolle der
Wirtschaft zu Grunde sowie
die Vermutung, dass Daten-
schutz nicht allein durch
staatliche Kontrollen sicher-
zustellen ist. Nicht öffentliche
Stellen müssen danach inner-
halb eines Monats nach Auf-
nahme ihrer Tätigkeit einen
Datenschutzbeauftragten be-
stellen. Diese Verpflichtung
gilt für nicht öffentliche Stel-
len, wenn sie mehr als vier
Arbeitnehmer mit der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Da-
ten beschäftigen oder der
Vorabkontrolle unterliegen
oder personenbezogene Da-
ten geschäftsmäßig zum Zwe-
cke der Übermittlung oder
der anonymisierten Übermitt-
lung erheben, verarbeiten
oder nutzen. Der Verstoß ge-
gen die Verpflichtung, einen
Datenschutzbeauftragten zu

bestellen, stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit
einem Bußgeld bis zu 25 000
Euro geahndet werden kann.

Zum Beauftragten darf nur
bestellt werden, wer die zur
Erfüllung seiner Aufgaben
notwendige Fachkunde und
Zuverlässigkeit besitzt. Fach-
kunde bedeutet nicht nur
technische, organisatorische
und rechtliche Kenntnisse,
sondern auch die Kenntnis
des Datenflusses und der da-
tenschutzrechtlich relevanten
Vorgänge des Unternehmens.
Der Unternehmer selbst kann
sich nicht zum Datenschutz-
beauftragten bestellen, weil
dann die Kontrollfunktion
nicht gegeben wäre. Auch
Mitglieder des Vorstandes
oder ein Geschäftsführer
scheiden aus. Die Bestellung
muss schriftlich erfolgen. Der
Beauftragte ist im Rahmen
dieser Aufgabenerfüllung un-
mittelbar dem Leiter der
nicht öffentlichen Stelle un-
terstellt. Unzulässig ist die
Bestellung einer juristischen
Person, z.B. einer Unterneh-

mensberatungsgesellschaft,
denn die Anforderungen der
Fachkunde und der Zuverläs-
sigkeit kann nur eine natürli-
che Person erfüllen. Auch ein
unternehmensfremder Daten-
schutzbeauftragter kann be-
stellt werden. Er muss sich
die erforderlichen Einblicke in
das Unternehmen verschaf-
fen können, um seiner Aufga-
be gerecht zu werden. 

Ein innerbetrieblicher Da-
tenschutzbeauftragter haftet
grundsätzlich nicht für leichte
Fahrlässigkeit. Ein externer
Datenschutzbeauftragter
trägt – sofern nichts anderes
vereinbart wurde – für jegli-
ches Verschulden, also auch
für leichte Fahrlässigkeit, die
volle Verantwortung.

Vorsorgevollmachten 
Vorsorgevollmachten können
seit März im Zentralen Vor-
sorgeregister der Bundesno-
tarkammer eingetragen wer-
den. Über das Internet
(www.vorsorgeregister.de)
oder per Post an das Zentrale
Vorsorgeregister können die
Vorsorgevollmachten bei der
Bundesnotarkammer gemel-
det werden. Das Zentrale
Vorsorgeregister erhebt für
die Eintragung aufwandsbe-
zogene Gebühren (üblicher-
weise 10 bis 20 Euro), die ab-
hängig vom gewählten Ver-
fahren sind. Eine Online-Mel-
dung ist günstiger. 

Werbung mit 
Konkurrentennamen
Bei der Beurteilung der Frage,
ob eine Werbung im Internet
irreführende Angaben ent-
hält, ist wie auch sonst auf
das Verständnis eines durch-
schnittlich informierten und
verständigen Verbrauchers
abzustellen, der der Werbung
die der Situation angemesse-
ne Aufmerksamkeit entge-
genbringt. Die besonderen
Umstände der Werbung im
Internet wie insbesondere
der Umstand, dass der inte-
ressierte Internet-Nutzer die
benötigten Informationen
selbst nachfragen muss, sind
bei der Bestimmung des Gra-
des der Aufmerksamkeit zu
berücksichtigen. Ob mehrere
Angaben auf verschiedenen
Seiten eines Internet-Auftritts
eines werbenden Unterneh-
mens von den angesproche-
nen Verkehrskreisen als für
den maßgeblichen Gesamt-
eindruck der Werbung zusam-
mengehörig aufgefasst wer-
den, richtet sich nach den
Umständen des Einzelfalles.
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